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Wichtiger Hinweis der Redaktion 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für Druckfehler oder versehentlich nicht veröffentlichte Texte keine  

Gewährleistung oder Haftung übernehmen. Dies gilt auch für eventuell daraus entstehende Folgeschäden. 
 

ANZEIGENSCHLUSS 

für das nächste Amtsblatt am Donnerstag, 

12.06.2014 ist der 05.06.2014 um 12.00 Uhr. 
Anzeigen, die später eingehen, können leider nicht 

berücksichtigt werden. 
 

APOTHEKEN – NOTDIENST:                   
 

Fr., 06.06.14 ab 18.00 Uhr bis Fr., 13.06.14, 18.00 Uhr     
A3 Apotheke, Im Gewerbepark 4, Heßdorf  
Telefon: 09135 / 720820   

Ärztlicher Bereitschaftsdienst:   11 6 11 7 
 

  

Amtliche Bekanntmachungen 

 

BEKANNTMACHUNG 

 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerver-

zeichnis und die Erteilung von Eintragungsschei-

nen für das Volksbegehren „Ja zur Wahlfreiheit 

zwischen G 9 und G 8 in Bayern“ 
 

1. Das Wählerverzeichnis für das Volksbegehren 
„Ja zur Wahlfreiheit zwischen G 9 und G 8 in Bay-
ern“ (Eintragungsfrist vom 3. bis 16. Juli 2014) 
 

des Marktes Weisendorf wird am Freitag, 13., 

Montag, 16., und Dienstag, 17. Juni 2014 wäh-
rend der Dienststunden im Rathaus des Marktes 
Weisendorf, Gerbersleite 2, 91085 Weisendorf, 
Zi.Nr. 101

 

 
 

für Stimmberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. 
Stimmberechtigte können die Richtigkeit oder Voll-

ständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis 

eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder 

Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen können überprüft 
werden, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, 
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständig-
keit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Stimmberechtigten, für die im Melderegister 

eine Auskunftssperre nach dem Meldegesetz einge-
tragen ist. 
 
 
 

 
2.  Das Wählerverzeichnis wird im automatisier-

ten Verfahren geführt; die Einsicht ist durch 
ein Datensichtgerät möglich. 
 

3. Zur Eintragung ist nur zugelassen, wer  

a) in das Wählerverzeichnis eingetragen ist o-

der  

b) einen Eintragungsschein hat 

und stimmberechtigt ist. 

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder un-

vollständig hält, kann von Freitag, 13. bis spä-

testens Dienstag, 17. Juni 2014 schriftlich Ein-
spruch einlegen.  
 

Am Freitag, 13., Montag, 16., und Dienstag, 

17. Juni 2014 kann der Einspruch auch durch 

Erklärung zur Niederschrift im Rathaus Weisen-
dorf, Gerbersleite 2, 91085 Weisendorf, Zi.Nr. 
101 eingelegt werden. 

 

4. Wer einen Eintragungsschein hat, kann sich in 
die Eintragungsliste eines beliebigen Eintra-
gungsraums in Bayern eintragen. 

Darüber hinaus können Stimmberechtigte, die 
während der gesamten Eintragungszeit wegen 
Krankheit oder körperlicher Behinderung nicht 
oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in 
der Lage sind, einen Eintragungsraum aufzusu-
chen, gem. Art. 69 Abs. 3 Satz 3 LWG auf dem 

Eintragungsschein eine Hilfsperson mit der Ein-
tragung beauftragen. Das Vorliegen dieser Vo-

raussetzungen ist auf dem Eintragungsschein ei-

desstattlich zu versichern. 
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Briefliche Eintragung ist nicht möglich. 

5. Einen Eintragungsschein erhält auf Antrag, wer 
 

5.1 in das Wählerverzeichnis eingetragen und 

stimmberechtigt ist, 
 

5.2 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen, 

aber stimmberechtigt ist und 

 

a) nachweist, dass er ohne Verschulden die An-
tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerver-
zeichnis nach § 76 Abs. 1 i. V. m. § 15 Abs. 1 
Landeswahlordnung (bis zum 12. Juni 2014) 
oder die Einspruchsfrist gegen das Wähler-
verzeichnis nach § 76 Abs. 1 i. V. m. § 19 
Abs. 1 Landeswahlordnung (bis zum 
17. Juni 2014) versäumt hat, 

b) dessen Stimmrecht erst nach Ablauf der Fris-
ten nach § 76 Abs. 1 i. V. m. § 15 Abs. 1 oder 
§ 19 Abs. 1 Landeswahlordnung entstanden 
ist, 

c) dessen Stimmrecht im Einspruchsverfahren 
festgestellt worden ist und die Gemeinde von 
der Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses erfahren hat. 

 

6. Der Eintragungsschein kann bis zum 

16. Juli 2014,12.00 Uhr im Rathaus des Marktes 
Weisendorf, Gerbersleite 2, 91085 Weisendorf, 
Zi.Nr. 101 

  
schriftlich (auch per Telefax, E-Mail) oder münd-

lich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. 

 Behinderte Stimmberechtigte können sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.  

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss 

durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 

7. Der Eintragungsschein wird übersandt oder amt-
lich überbracht. Versichert eine stimmberechtigte 
Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Eintra-
gungsschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis 
zum 16. Juli 2014, 12.00 Uhr, ein neuer Eintra-
gungsschein erteilt werden. 
 

8. Der Eintragungsschein kann auch durch die 
stimmberechtigte Person persönlich abgeholt 

werden. An andere Personen kann der Eintra-
gungsschein nur ausgehändigt werden, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage 

einer schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen 
Ausweis nachgewiesen wird und die bevollmäch-

tigte Person nicht mehr als vier Stimmberech-

tigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor dem 
Empfang der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
 
 
 
 

9. Stimmberechtigte, die eine Hilfsperson mit der 
Eintragung beauftragen wollen (Art. 69 Abs. 3 
Satz 3 Landeswahlgesetz, siehe oben Nr. 4), er-
halten mit dem Eintragungsschein den Text des 
Volksbegehrens.  

 
Weisendorf, 27.05.2014 
Markt Weisendorf 
 
Heinrich Süß 
Erster Bürgermeister 
 

 

Bekanntmachung 
 

Wahl des Kommandanten und Kommandanten-

Stellvertreter der Freiwilligen Feuerwehr Kairlindach 
in der Dienstversammlung  

im Feuerwehrhaus Kairlindach  

am Dienstag, den 24. Juni 2014 um 19.30 Uhr 
 

Einladung 
 
An alle Feuerwehrdienstleistende (aktiven) Mitglieder, 
hauptberuflichen Kräfte und Feuerwehranwärter, die 
das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
 
Nach Art. 8 Abs. 2 des Bayer. Feuerwehrgesetzes 
(BayFwG) ist der Kommandant und Kommandanten-
Stellvertreter aus der Mitte der Wahlberechtigten zu 
wählen. Die Amtszeit beträgt 6 Jahre. Feuerwehr-
kommandant kann werden, wer nach Vollendung des 
18. Lebensjahres mindestens 4 Jahre Dienst in einer 
Feuerwehr geleistet und die vorgeschriebenen Lehr-
gänge mit Erfolg besucht hat. 
 
Wahlvorschläge sind in der Dienstversammlung zu 
machen. Gewählt wird mittels Stimmzettel in geheimer 
Abstimmung. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Erhält kein 
Bewerber eine Mehrheit, so findet Stichwahl statt. Der 
Gewählte bedarf der Bestätigung durch die Gemeinde. 
 
Wahlberechtigte sind alle Feuerwehrdienstleistenden, 
die das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
 
Weisendorf, den 28. Mai 2014 
 
Heinrich Süß 
Erster Bürgermeister 
 

 

Sonstige Bekanntmachungen 

 

Ihre Restmüll-, Biomüll- oder Altpapier-

tonne wurde nicht geleert? Bitte wen-
den Sie sich direkt an das Entsorgungs-
unternehmen Friedrich Hofmann GmbH & 
Co. KG. 

                                  

                                     Bürgertelefon: 09131/796170 
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Bürgerstiftung Weisendorf 
 

 
 

Stiften oder spenden 

 

zum Wohle der Bevölkerung von Weisendorf 
 

Nähere Informationen finden Sie unter www.weisendorf.de 

 

 

 

Wir gratulieren 

 
12.06.2014 Herrn Alfred Gegner 

Hauptstr. 22 
74 Jahre 

 
Den Jubilaren unsere herzlichsten Glückwünsche! 
 

 

Der Seniorenbeirat informiert:    
 

Unsere nächste Wanderung findet am Donnerstag, 

den 12. Juni 2014 statt. Wir wandern von Scheinfeld 
nach Frankfurt. Treffpunkt 9.00 Uhr am Festplatz, 
Reuther Weg, Weisendorf.  
 
Bei auswärtigen Wanderungen beträgt der Benzinkos-
tenanteil 5. EUR je Mitfahrer. Wir wandern ca. 3,5 bis 
4 Stunden. Auf halber Strecke kehren wir zum Mittag-
essen ein. Richtiges Schuhwerk und Kleidung, der 
Witterung entsprechend, erforderlich. 
 
Über rege Teilnahme freuen wir uns sehr. 
Ihr Seniorenbeirat 
 

 

BITTE BEACHTEN!!! 

 

Bitte geben Sie Beiträge für das Amtsblatt in Zu-

kunft nur noch auf Datenträger oder per E-Mail in 

Word-Format an amtsblatt@weisendorf.de ab. 

 

Herzlichen Dank, Ihre Redaktion 

 

Notfall - Dienst 
der Wasserversorgung des Marktes Weisendorf 

an Wochenenden und Feiertagen 
 

Tel. 01 72 / 81 38 426 
 
 

 
 

 

 
 
 

Sauerheimer Weg 1, 91085 Weisendorf 
Tel. 09135/723413, Fax 09135/723409 
E-Mail: doris.tietjen@mgh-erh.de 

 

Regelmäßige Veranstaltungen 
 

Montag 15.00 bis 18.00 Uhr 

WeiSenTreff (Weisendorfer Senioren Treff) 
Kaffee, Kuchen, Bewegung, Gedächtnistraining, 
Denkspiele, Vorlesen und Lesen 

 

Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr 

WeiSenTreff 
Frühstück, Spiele, Unterhaltung 
 

Mittwoch 10.00 bis 12.00 Uhr 
Sprechstunde MGH 

Mittwoch 14.00 bis 16.00 Uhr 
Hausaufgabenbetreuung in Kooperation mit der 
Verbundschule Weisendorf 

 

Donnerstag 9.00 bis 11.00 Uhr 
Tanzen im Sitzen (mit Johanna Rath) 

Donnerstag 11.30 bis 14.00 Uhr 
„Einer kocht, die anderen löffeln es aus“ 
Geselliger Mittagstisch für Alt, Mittelalt und Jung 

Donnerstag 14.00 bis 16.00 Uhr 
Brettspiele, Canasta, Patience 
Hausaufgabenbetreuung in Kooperation mit der 
Verbundschule Weisendorf 

 

Freitag 14.00 bis 16.00 Uhr 
Hausaufgabenbetreuung in Kooperation mit der  
Verbundschule Weisendorf 
 

 
 

http://www.weisendorf.de/
mailto:amtsblatt@weisendorf.de
mailto:doris.tietjen@mgh-erh.de
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Kirchliche Nachrichten 

 

Kath. Pfarrgemeinde St. Josef 
 

Samstag, 7. Juni, Kollekte RENOVABIS  
14.30 TAUFE (Pfr) – Geinzer und  Erhard Julia  
16.45 Beichtgelegenheit  
17.00 Rosenkranzandacht  
17.30 VAM, (PV), Gebetsged.  
f. leb.u.+Angeh. u.Verw. Fam.Kokot-Schmidt  
FÜR + Eltern Adolf u.Marie Springer  
FÜR + Frau u.Mutter Maria Fink u.alle Verst. d. Fam.  
Fink, Weis und Steinl  

Sonntag, 8. Juni, Pfingsten, Hochfest,  

Kollekte RENOVABIS  
10.30 Familienmesse (PV)    

Pfingstmontag, 9. Juni  
9.00 Prozession zum Auracher Kreuz, dort Eucharistiefeier  
- zeitgleich Prozession von Buch ausgehend  

Dienstag, 10. Juni  
18.00 Hl. Messe im Schloss  

Mittwoch, 11. Juni  
  8.30 Hl. Messe,  

Donnerstag, 12. Juni, in REUTH  
18.00 Hl. Messe, Gebetsged.  
f. Leb.u.Verst. der Familien Vahrmann-Hannöver  

Freitag, 13. Juni  
SK 18.00 Hl. Messe, anschließend Anbetung  

Samstag, 14. Juni  
16.45 Beichtgelegenheit  
17.00 Rosenkranzandacht  
17.30 VAM, (Pfr) Gebetsged.  
f.Leb.u.Verst. der Familie Seebeger Feldstraße 2  
FÜR +Mann u.Vater Hans Nagel u.alle leb.u+Verw.  

Sonntag, 15. Juni, Dreifaltigkeitssonntag, Hochfest  
10.30 Pfarrgottesdienst/Familienmesse (Pfr)  
mit TAUFE Leni Franziska Kreiner  
 

 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Kairlindach  
 

Sonntag, den 08.06.2014 –Pfingstsonntag- 
 9.30 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl (Wein)  
in Kairlindach, mit gestaltet vom Kirchenchor 
Parallel Kindergottesdienst in der Pfarrscheune. 
11.00 Uhr nur Kindergottesdienst in Großenseebach 
11.00 Uhr Taufgottesdienst in Kairlindach 
19.30 Uhr  Konzert des Posaunenchores Kairlindach 
              „Heilix Blechla“ in St. Kilian, Kairlindach 

Montag, den 09.06.2014 –Pfingstmontag- 
10.00 Uhr ! Familiengottesdienst in Kairlindach 

Dienstag, den 10.06.2014 

 9.15 Uhr  J u g e n d t a g  
Treffpunkt in Kairlindach in der Pfarrscheune 
15.00 Uhr Seniorenkreis in Großenseebach 
„Mein Museum aus dem Koffer“ mit Frauke Russow 

Sonntag, den 15.06.2014 
  9.30 Uhr Gottesdienst in Kairlindach 
 

- - - - - - - - - - - 

 

H e i l i x   B l e c h l a 
 

Herzliche Einladung zum Pfingstkonzert  
des Posaunenchors Kairlindach! 

Am Sonntag, den 08.06.2014 um 19.30 Uhr 
in der Kirche St. Kilian, Kairlindach 

 

 
 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Weisendorf  
 

Freitag, 06.06.2014 
17.00 Uhr bis 18.30 Uhr „Mädchengruppe“  
für 10- bis 14-Jährige, im Gemeindehaus 

Pfingstsonntag, 08.06.2014 
9.30 Uhr Festgottesdienst, mit Feier des Heiligen Abend-
mahls. Der Gottesdienst wird mitgestaltet vom Posaunen-
chor. Gleichzeitig findet Kindergottesdienst statt. 

Pfingstmontag, 09.06.2014 
9.30 Uhr Gottesdienst (Prädikant Heinrich Plawer) 

Dienstag, 10.06.2014 
20.00 Uhr Hauskreis „Horizont“.  
Thema: „Über die Freiheit vom Gesetz (Römer 7)".  
Kontakt: Fam. Bindner, Tel. 09135/729664. 
 

F o t o s  
Das Gruppenfoto vom Konfirmationsjubiläum am 18. Mai 

2014 kann im Pfarramt angeschaut und bestellt werden. 

 

 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Rezelsdorf  
 

Pfingstmontag, 09.06.2014 
10.30 Uhr Festgottesdienst,  
                mit Feier des Heiligen Abendmahls 
 

 

KREUZ & QUER - Gemeinde in Weisendorf 
 

Samstag, 7. Juni 
18 Uhr Teentreff MAXXLife (ab 13 Jahre) 
im Wechsel stattfindend bei Kreuz & Quer oder  
in der LKG Erlangen 

Sonntag, 8. Juni 
18 Uhr Lobpreis- und Gebetsgottesdienst 
 
Kontakt: Thomas Alexi (09135-725322) 
              www.kreuz-quer.com 
 
Die Gemeinderäume befinden sich im Gewerbegebiet Ost 
15c. 
 

 

Vereinsnachrichten 

 

TSG Weisendorf e.V 
 
Abteilung Turnen – ÜbungsleiterInnen gesucht!!! 
 
Die Turnabteilung sucht dringend für das neue Schul-
jahr ÜbungsleiterInnen.  
  

Für unsere Kinderturngruppen suchen wir für den 
Vorschulbereich neben einem/r ÜbungsleiterIn auch 
noch Helferinnen ab 15 Jahren. 
 

Auch unsere Konditionsgruppe am Mittwoch Abend 
von 20.30 - 22.00 Uhr sucht dringend eine/n Nachfol-
gerIn für den ausscheidenden Trainer, der diese 
Gruppe vor über 25 Jahren ins Leben gerufen hat. 
 
Interessenten melden sich bitte bei Gerdi Rath, Tel.: 
7361223, oder Uschi Strässer, Tel.: 3813. 
 

 

http://www.kreuz-quer.com/
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Rassegeflügelzuchtverein  

Rezelsdorf e.V.  
 
Unsere nächste Monatsversammlung mit Ringausga-

be findet am Freitag, den 06. Juni 2014 um 20:00 

Uhr im Jugendraum der Geflügelhalle in Rezelsdorf 
statt.  
 
Zu dieser Versammlung möchten wir alle Mitglieder 
und Freunde des Vereins recht herzlich einladen.  
 

- - - - - - - - - - - 
 

Das traditionelle „Rezelsdorfer Sonnwendfeuer“ 

findet am Freitag, den 13. Juni 2014 ab 19.00 Uhr 

an der Geflügelhalle in Rezelsdorf statt. 
 
Für Speisen und Getränke ist wie immer bestens ge-
sorgt. 
 

Für die musikalische Umrahmung sorgen wie in den 

letzten Jahren wieder die „Heckenmusikanten“. 
 
Hierzu möchten wir die gesamte Bevölkerung der 
Gemeinde Weisendorf und Umgebung recht herzlich 
einladen. 
 
P.S. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in 
unserer Geflügelhalle in Rezelsdorf statt.   
 
Auf Ihren Besuch freuen sich  
Die Rezelsdorfer Geflügelzüchter 
 

 

ASV Weisendorf e.V. 
 
Samstag, 07.06.2014 
14:00 h   SpVgg Hausen - ASV Weisendorf 2 
16:00 h   SpVgg Hausen - ASV Weisendorf 
 
Spiele unter Vorbehalt, Änderungen möglich 
 
Aktuelles und weitere Infos unter  
www.asv-weisendorf.de 
 

- - - - - - - - - - - 

 

ACHTUNG AUFGEPASST! 
WIR SUCHEN DICH! 

Bist du im Jahr 2003, 2004 oder 2005  
geboren und hast Lust auf Fußball? 

 
Dann komm am Mittwoch, den 25. Juni  von 16.00 bis 
17.30 Uhr zum ASV Weisendorf am Reuther Weg 8. 

 
Dort erwartet dich ein Schnuppertraining  

mit anderen Mädchen. 
 

Wir suchen keine Profis, sondern ganz normale Mä-
dels, die einfach Lust am Spielen haben. 

Eure Nicole und Melanie   
 

 

 
 

ANZEIGENSCHLUSS 

für das Amtsblatt am Mittwoch, 18.06.2014            

ist der 12.06.2014 um 12.00 Uhr. 
Anzeigen, die später eingehen, können leider nicht 

berücksichtigt werden. 
 

 

 

Was erledige ich wo ? 

 

Vermittlung 09135/7120-0 

1. Bürgermeister 09135/712011 

Geschäftsleitung 09135/712012 

Kämmerei 09135/712013 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung     
Liegenschaften 

09135/712010 

Geschirrpool 09135/712015 

Hauptverwaltung (Schule, Kindergärten, 
Feuerwehr) 

09135/712018 

Techn. Bauamt                                   
Bauamt 

09135/712019 
09135/712020 

Einwohnermeldeamt 09135/712021 

Standes-/ Versicherungs- und  
Friedhofsamt  

09135/712022 

Gebühren und Abgaben 09135/712024 

Kasse 09135/712025 

Steueramt (Grund-, Gewerbe- und Hun-
desteuer), Abfallwirtschaft 

                 
09135/712026 

Vorzimmer / Fundsachen 09135/712027 

Passamt, Amtsblatt 09135/712028 

Kinder- und Jugendbüro 09135/712029 

Seniorenbeirat Dieter Goebel 09135/2775 

Bauhof (Tel. + Fax.) 09135/2438 

vhs Herzogenaurach/ 
Nebenstelle Weisendorf, Johanna Rath 

 
09135/729676 

Behindertenbeauftragter 
Gerhard Freunscht 

 
09135/6255 

 

Bitte nutzen Sie auch unser Bürgerportal auf 

www.weisendorf.de 
Dort haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Vor-
gänge bequem von zu Hause aus unabhängig von 
den Öffnungszeiten zu erledigen bzw. vorzubereiten. 

 

 
 

http://www.asv-weisendorf.de/
http://www.weisendorf.de/
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Kontakt und Information: 
  

Kinder- und Jugendbüro  Fon:  09135/7120-0 oder -29 

Markt Weisendorf   Fax:  09135/712042 

Gerbersleite 2   E-Mail: jugendbuero@weisendorf.de 

91085 Weisendorf (Rathaus) 

Das aktuelle Programm mit ausführlichen Beschreibungen und Anmeldeformular finden sie auch unter www.weisendorf.de 

  

  

IDentity Club 

      

  

Jugendtreff Weisendorf                                   

Öffnungszeiten 
  
  

Jeweils freitags ab 18.00 Uhr  
06.06.14, 13.06.14 

Die offene Werkstatt hat wieder 

geöffnet! Immer mittwochs von 

16-19 Uhr im Jugendraum über 

der Mehrzweckhalle. Hier könnt 

ihr eure kreativen Ideen verwirk-

lichen! 

Sommerfreizeit!!! Plätze frei!!! 

  

16.08.-23.08.14 

F 0314: Sommer, Sonne, See (R) 

Für alle zwischen 10 und 17 Jahren 

Gebühr:  350 € 

Anmeldung erforderlich: ja 

TN-Zahl: mind. 10, max. 13 

Leitung: Kinder– und Jugendbüro 

Habt ihr schon vom Zwischenahner Meer gehört? Nein?! Kein Problem! Wir werden das diesen Sommer herausfin-

den. Die Jugendherberge liegt direkt am Wasser und hat sogar ihre eigene Badestelle.  
Bei Ausflügen nach Bremen, um ein bisschen Großstadtluft zu schnuppern, oder in den Freizeitpark, wird uns auch 

bestimmt nicht langweilig. Außerdem versuchen wir uns im Floß Bau und schippern damit über den See.  
Die Deutsche Bahn bringt uns nach Bad Zwischenahn. 
Im Preis enthalten sind Unterkunft mit Vollverpflegung, Hin– und Rückfahrt und alle Programmpunkte. 
Die Fahrt wird vom Markt Weisendorf bezuschusst. 
Anmeldeschluss: 15.06.14 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


